
 
 

 

 

 
 
 
 
Benutzungsordnung Bibliothek Seuzach 
 

 
Rechtsträger 
Politische Gemeinde Seuzach 
 
 
Benutzerkreis  
Die Gemeindebibliothek steht während den Öffnungszeiten allen Interessierten zur 
Benutzung offen. 
 
 
Einschreibung    
Beim ersten Besuch wird gegen Vorlage eines amtlichen Personenausweises ein 
persönlicher Bibliotheksausweis ausgestellt. Dieser ist nicht übertragbar. 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen die schriftliche Einwilligung eines 
Elternteils. 
Nach 2 Jahren ohne Bibliotheksnutzung werden die Daten gelöscht. 
Eine erneute Einschreibung ist möglich. 
 
 
Mutation 
Namens -, Adress- und E-Mailänderungen sind umgehend mitzuteilen. 
 
 
Benutzung 
Für die Ausleihe ist ein persönliches Kundenkonto notwendig. 
Die Ausleihe von Medien pro Konto ist beschränkt. 
Die Ausleihfrist beträgt 4 Wochen.  
Ausnahmen:     
DVDs und Zeitschriften: 2 Wochen  
Eine Verlängerung ist möglich, sofern für das Medium keine Reservation vorliegt. 
Neuheiten können nicht verlängert werden. 
 
Ausgeliehene Medien können reserviert werden. 
 
 
Gebühren/Kosten 
Die Gebühren werden in der separaten Gebührenordnung geregelt. 
Bei Überschreitung der Ausleihfrist wird kostenpflichtig gemahnt.  
Nach dreimaliger erfolgloser Mahnung werden die Kosten einer Ersatzanschaffung und 
eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
Haftung 
Kundinnen und Kunden haften für die ausgeliehenen Medien und deren Verwendung 
sowie für die Einhaltung der urheberrechtlichen Vorschriften. Die Rückgabe der 
ausgeliehenen Medien hat in dem Zustand zu erfolgen, wie sie übernommen wurden. 
Der gute Zustand des Mediums bei der Ausleihe wird angenommen. 
 
Bei Beschädigung oder Verlust der ausgeliehenen Medien oder des Benutzerausweises 
werden die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. 
 
Die Haftung der Bibliothek wird im rechtlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. 
Insbesondere wird jede Haftung für Schäden durch ausgeliehene Ton -, Bild - und 
Datenträger ausgeschlossen. 
 
Es gelten die separaten Hausregeln zu beachten und einzuhalten. 
 
Für die Nutzung der digitalen Bibliothek gelten die entsprechenden 
Nutzungsbestimmungen des Anbieters. 
 
 
Sanktionen/Rechtsweg 
Bei Verstoss gegen die Benutzungsordnung, Störung des Bibliotheksbetriebs sowie 
vorsätzlicher Schädigung der Bibliothek kann das Benutzungsrecht eingeschränkt, bei 
schwerwiegendem oder wiederholtem Verstoss befristet oder auf Dauer entzogen 
werden. 
 
 
Schlussbestimmungen 
Änderungen der Benutzungsordnung werden durch amtliche Publikation bekannt 
gegeben. 
 
Diese Benutzungsordnung tritt am 1. August 2023 in Kraft und ersetzt alle früheren 
Ausgaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
Ausleihbedingungen  
 
 
 
Ausleihfristen / Verlängerungen 
Medien: 4 Wochen 
Ausnahme DVD und Zeitschriften: 2 Wochen 
Neue Medien können die ersten 3 Monate nicht verlängert werden. 
 
 
Medienanzahl 
Kinderkonto: 10 Medien inkl. 2 DVD 
Erwachsenenkonto: 20 Medien, Medienart frei wählbar 
Familienkonto: unbeschränkt 
 
 
 
 

 
Gebührenordnung  
 
 
Präsenznutzung  
Gratis       
 
 
Ausleihe 
 
Es werden folgende Jahresgebühren erhoben:   ohne Onleihe  mit Onleihe 

 
▪ Erwachsene      CHF 40.00  CHF 50.00 
▪ Junge Erwachsene bis 30 Jahre    CHF 30.00  CHF 40.00 
▪ Familien (im selben Haushalt)    CHF 60.00  CHF 70.00 
▪ Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  Gratis    
▪ Onleihe (Digitale Bibliothek)       CHF 30.00 
▪ Probeabonnement (2Monate)    Gratis 

  
Ein laufendes Abo kann nicht vor Ablauf gekündigt werden. Abos werden nicht automatisch 
verlängert  
 
Einzelausleihe ist gegen Sofortbezahlung und Vorweisen eines Personenausweises möglich:  
CHF 10.00  
Pro Ausleihe (max. 3 Medien). 
 
Fernleihe: 
Inkl. Porto und/oder Transport (oder nach Aufwand)  CHF 30.00 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ausweisersatz 
Bei Verlust  CHF 10.00 
 
 
Internetzugang / WLAN 
Gratis 
 
 
Kopie 
Pro Blatt CHF 0.50 
 
 
Mahnungen 
Bei Überschreiten der Ausleihfrist werden folgende Mahngebühren erhoben: 

1. Mahnung:  CHF     5.00 
2. Mahnung:  CHF   10.00 
3. Mahnung:  CHF   20.00 

 
Nach dreimaliger erfolgloser Mahnung werden die Kosten einer Ersatzanschaffung und eine 
Bearbeitungsgebühr nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
 
 
Medienersatz 
Bei Beschädigung / Verlust werden folgende Gebühren erhoben: 
 

▪ Neupreis plus CHF 10.00 Bearbeitungsgebühren 
 

▪ CD Hüllen klein                                      CHF 2.00 
▪ Tonie‘s Hüllen CHF 2.00 
▪ CD Hüllen gross                                     CHF 5.00 
▪ DVD Hüllen                                          CHF 5.00 
▪ Verlorene Spielteile                           CHF 5.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seuzach, 1. Juli 2023 


